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2. Teil: Regionalplanung Nordwestschweiz

Abb. 1.

Typische Streubauweise irgendwo
im schweizerischen Mittelland.
Zur Landverschwendung kommt
eine schlechte und teure Erschlies-
sung, die schlussendlich die Ge-
meindefinanzen belastet.

(Luftaufnahme der Swissair.)

Dr. Max Werder, Direktionssekretir

Der Weg zur Eindimmung
der Streubauweise

Einleitung

Dem aufmerksamen Beobachter ist es lingstens
klar geworden, dass die von Wohn- und Industrie-
bauten unberiihrte Landschaft im schweizerischen
Mittelland und nérdlich des Juras allmihlich zur
Raritit wird. Ueber diese aus verschiedenen Griin-
den unerwiinschte Entwicklung ist schon viel ge-
schrieben und diskutiert worden. Wir konnen es
uns deshalb hier ersparen, den Ursachen im ein-
zelnen nachzugehen. Festzustellen ist lediglich, dass
die Industrialisierung und die Bevilkerungs-
zunahme nicht notwendigerweise zum heutigen Zu-
stand fithren mussten. Bei einer geregelten, orga-
nischen Ueberbauung hiitte viel Boden der land-
wirtschaftlichen Nutzung erhalten werden kénnen.
Die allgemein iibliche Streubauweise hat unsere
kostbaren Landreserven zum Nachteil der Volks-
wirtschaft iibermissig beansprucht.

Landwirtschaftszonen?

Der Landesplanung war es von Anfang an ein
Hauptanliegen, Wege und Mittel zur Eindimmung
der landfressenden Streubauweise zu finden. Leider
blieb der Erfolg grosstenteils aus. Das landesplane-
rische Hauptpostulat zur Erméglichung einer
zweckmiissigen Bodennutzung, die Landwirtschafts-
zone, liess sich nicht verwirklichen. Das Bundes-
gericht hat in verschiedenen stark beachteten Ur-
teilen festgestellt, dass die gesetzliche Grundlage
fiir solche Zonen in den betreffenden Kantonen

fehlt.

Unseres Erachtens diirfte es #usserst schwer
halten, eine derartige Rechtsgrundlage zu schaffen.
Wohl weiss man heute allgemein, was die Landes-
planung anstrebt, und die Notwendigkeit, zu pla-
nen, wird vielerorts anerkannt. Damit steht jedoch
keineswegs fest, dass die Mehrheit der Stimmbiirger
bereit ist, durch ein kantonales Gesetz die Aus-
scheidung von Landwirtschaftszonen zu ermog-
lichen. Selbst wenn eine solche Regelung zustande
kime, wiiren noch nicht alle Klippen iiberwunden.
Nicht abgeklirt ist vor allem die Frage der Ent-
schidigung. Sollte das Gemeinwesen fiir die Zu-

" weisung von Grund und Boden in die Landwirt-

schaftszone entschiidigungspflichtig erklirt werden,
so miisste sich dieses Planungsmittel als wenig taug-
lich erweisen.

Noch eine andere Ueberlegung darf in diesem
Zusammenhang gemacht werden. Es scheint uns,
dass die Schaffung von Landwirtschaftszonen in
erster Linie nicht ein Postulat der Landesplanung,
sondern der Landwirtschaft darstellt. Die Erhal-
tung des biuerlichen Lebensraumes ist zwar ein
gesamtschweizerisches Problem, doch braucht seine
Losung primir nicht Sache der Landesplanung zu
sein. Diese darf sich unseres Erachtens auf ihre
ureigenen Aufgaben: Verkehrsfragen, Bauzonen-
planung, Griinflichen, beschrinken. Auf der an-
dern Seite kann der biuerliche Lebensraum durch
die Landwirtschaftsgesetzgebung geschiitzt werden.
Ein gewisser Schutz ist heute schon vorhanden. So
bestimmt beispielsweise die aargauische Vollzie-
hungsverordnung zum Bundesgesetz iiber die Er-
haltung des biuerlichen Grundbesitzes, dass Bau-
land nur Grundstiicke darstellen, fiir welche geneh-
migte Ueberbauungspliine bestehen oder die gemiiss
schriftlicher Erklirung des zustindigen Gemeinde-
rates Baulandcharakter aufweisen.
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Doch wenden wir uns wieder unserem Haupt-
thema zu. Gibt es ein anderes Mittel zur Eindim-
mung der Streubauweise als die Landwirtschafts-
zone? Die Frage kann bejaht werden. Bevor wir
uns niher mit der Loésung befassen, wollen wir
zum bessern Verstindnis die zur Landverschwen-
dung hinzutretenden nachteiligen Folgen der Streu-
bauweise erortern.

Wirtschaftliche Ueberlegungen

Die Streubauweise braucht nicht nur iibermissig
viel Land. Sie belastet auch den Steuerzahler. Diese
nachteilice Auswirkung wird in der Regel nicht
sofort in ihrem vollen Umfange sichtbar. Sie tritt
vielmehr erst spiiter ein, und zwar stufenweise. Da-
her wird die Schwere dieses finanziellen Problems
vielfach nicht oder dann zu spit erkannt.

Die Baulanderschliessung kostet Geld, viel Geld.
Nach Berechnungen die fiir das Birstal angestellt
wurden, betragen die gesamten Erschliessungs-
kosten pro Hektare Fr. 100000.—, das heisst
Fr. 10.—/m2. Die Verteilung dieser Summe auf
Wegbau und die verschiedenen Leitungen mag der
interessierte Leser in «Die Oberflichengewiisser,
Grundwasservorkommen und Abwasser des untern
Birstales» von Hansjorg Schmassmann, Walter
Schmassmann und Ernst Wylemann 1 nachlesen.
Praktisch ist die Belastung pro Quadratmeter bei
den heutigen Preisen und Anspriichen eher hioher
als Fr. 10.—. Einwandfreie Unterlagen hieriiber be-
sitzt die Gemeinde Aarau, die grosse Flichen als
Bauland erschlossen und an private Interessenten
abgegeben hat. Darnach kamen im Binzenhofgebiet
die Strassen- und Kanalisationsbauten auf iiber
Fr. 8.—|m2 zu stehen, fiir das neu zu erschliessende
Goldernquartier lautet der Voranschlag auf iiber
Fr. 8.50/m2. In diesen Zahlen sind die betricht-
lichen Aufwendungen fiir Wasser- und Elektrizitiits-
zuleitung nicht inbegriffen. Die gesamten Erschlies-
sungskosten liegen daher iiber Fr. 10.— pro Qua-
dratmeter. Sie steigen nochmals, wenn auch die
Versorgung mit Gas dazukommt und wenn man, als
weiteren offentlichen Dienst, die Telephonleitungen
hinzurechnet.

Auf den ersten Blick mag es scheinen, die Be-
horden hiitten es ohne weiteres in der Hand, dafiir
zu sorgen, dass die Gemeinden durch die Bauland-
erschliessung mnicht wesentlich belastet werden.
Sehen wir etwas niiher zu, wie es sich damit verhilt.

Da sind vorerst einmal die kleinen Gemeinden
mit geringer Bautiitigkeit und ohne Bauordnungen
und Ueberbauungspline. Hier ist die Erschliessung
neuen Baulandes Sache der Bauherren. Die Ge-
meinde befasst sich nicht mit dieser Frage. Sie gibt
lediglich das erforderliche Wasser und allenfalls
die notwendige elektrische Energie ab. Wenn sie
gut beraten ist, macht sie noch Minimalvorschriften
fir den Bau der Wasserzuleitung. In diesem Zu-
sammenhang muss aber erwiihnt werden, dass man
oft bereit ist, diese privaten Leitungsbauten mit er-
staunlich hohen Gemeindebeitrigen zu unter-

1 Separatdruck aus Titigkeitsberichte der Naturforschen-
den Gesellschaft Baselland 1948/1949, S. 259.
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stiitzen. Vielfach geschieht das gestiitzt auf die vor
Jahren, d.h. zur Zeit der geschlossenen Dorfsied-
lungen, geschaffenen Wasser- und Elektrizitits-
reglemente. Aus verschiedenen Griinden scheut man
sich, diese Reglemente den verinderten Verhilt-
nissen anzupassen, und so nimmt man es denn in
Kauf, Leistungen zu erbringen, die sich aus wirt-
schaftlichen Ueberlegungen nie rechtfertigen las-
sen. Aber selbst dort, wo die Fessel eines veralteten
Reglementes nicht driickt, bewilligt man fiir ein-
zelne, abseits des Dorfes projektierte, Bauten «Sub-
ventionen» von Tausenden von Franken zu Lasten
der Wasser- oder Elektrizititskasse. Wegleitend hie-
fiir sind oft Riicksichten auf sogenannte gute Steuer-
zahler, deren Zuzug in die Gemeinde man sich
sichern mdochte. Ueber die Unrichtigkeit dieser
Argumentation wire einiges zu sagen; doch muss
hier die Feststellung geniigen, dass derartige viel-
fach auf Versprechungen gegriindete Erwartungen
nur zu oft nicht in Erfiillung gehen. Die vermehrten
Einnahmen bleiben aus, das Loch aber in der
offentlichen Kasse ist da.

In den grosseren Gemeinden mit einer eigenen
Regelung des Baupolizeirechtes hat sich die Be-
horde von Amtes wegen mit der Erschliessungs-
frage zu befassen. Hier besteht die Moglichkeit,
dass die Gemeinde die neuen Wege und Leitungen
selbst baut. Dieses Vorgehen dringt sich schon des-
halb auf, weil die neuen Anlagen frither oder spiiter
doch zu Eigentum und Unterhalt an die Gemeinde
iitbergehen. Auf der andern Seite haben die Bau-
herren die reglementarisch festgesetzten Beitriige
und Gebiihren zu entrichten, so dass die Belastung
der Oeffentlichkeit in einem tragbaren Rahmen
bleiben sollte. Leider ist das nicht immer der Fall.
Die herrschende Streubauweise bedingt — kaum
sind in einem geplanten neuen Quartier einige Bau-
ten entstanden —, dass stindig weitere Baugebiete
eroffnet werden. Das fithrt zu einem nicht aus-
geniitzten, iiberdimensionierten Weg- und Leitungs-
netz. Die Gemeinde vermag die ihr erwachsende
steigende Belastung, der keine entsprechenden Ein-
nahmen gegeniiber stehen, nicht zu tragen. Sie ist
gezwungen, die Baulanderschliessung der privaten
Initiative zu iiberlassen. Das hat schwerwiegende
Nachteile. Wohl kann grundsitzlich die plan-
gemisse und technisch richtige Anlage verlangt
werden. Praktisch sind jedoch der Wahrung der
berechtigten offentlichen Interessen ziemlich enge
Grenzen gesetzt, denn auch hier gilt: «Wer zahlt,
befiehlt.» Die Bauinteressenten wollen nicht mehr
fiir die Erschliessung investieren, als sie entspre-
chend ihren momentanen Bediirfnissen fiir notwen-
dig erachten. Die Gemeindebehérden haben viel-
fach Miihe, zu erreichen, dass wenigstens den regle-
mentarischen Minimalforderungen fiir den Bau von
Wasser- und elektrischen Leitungen nachgelebt
wird. Damit ist im Grunde genommen herzlich
wenig erreicht. Die Gemeinde hat keineswegs Ge-
withr dafiir, dass sie spiter nicht doch fiir die Ver-
besserung der Erschliessung bedeutende Mittel auf-
bringen muss. Diese unerfreuliche Entwicklung
kann hier nur in den Grundziigen anhand der vier
Hauptfaktoren der Baulanderschliessung, nimlich



Zufahrt, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
und elektrische Energieversorgung skizziert werden.

a) Zufahrt

Fiir die ersten paar abseits gelegenen Hiiuser
geniigt der vorhandene Flurweg. Die Eigentiimer
haben bewusst abseits gebaut, um fiir sich allein,
«auf dem Land» zu wohnen. Vielleicht gab auch
das «billigere» Bauland den Ausschlag. Doch diese
IMlusionen zerrinnen. Auch «das Land» wird zum
Baugebiet! Es entstehen weitere Neubauten. Wo
letztes Jahr noch ein Kornfeld wogte, wachsen
plotzlich die hohen Fronten von Mehrfamilienhiu-
sern oder einer Fabrik in die Hohe. Das sonnige
Giirtchen mit dem Blick iiber Felder und Matten
wird zum Schattenplatz mit nachbarlicher Klage-
mauer. Darob viel Aerger und Protest! Doch wen-
den wir uns den Zufahrtsverhiiltnissen zu: Der gute
alte Feldweg geniigt den gestiegenen Bediirfnissen
nicht mehr. Er ist ohnehin durch den Hertransport
von Baumaterialien ruiniert worden. Die Instand-
stellung und der Ausbau fiir den andersgearteten
Verkehr — der Weg wird nun regelmiissig von
Autos befahren — kosten viel Geld.

b) Wasserversorgung

Die geschilderte Entwicklung bringt es mit sich,
dass die Wasserzuleitung nicht mehr geniigt. Bei
den paar abseits gelegenen Hiusern konnte man
ausnahmsweise auf den gesetzlich vorgeschriebenen
Loschschutz verzichten. Das geht nun nicht mehr.
Jetzt braucht es Hydranten und eine Ringleitung.
Vielleicht miissen sogar die Druckverhiiltnisse ver-
bessert werden.

¢) Abwasserbeseitigung

Bisher wurde das Abwasser im Garten verwertet
oder in den Untergrund versickert. Wenn immer
moglich, wird dieser Notbehelf beibehalten. Denn
Abwasserleitungen kosten Geld. Die Gemeinde mag

Abb. 2.

Ein Bild der Gegensiitze: Liings
der Strasse und zwischen dieser
und der auf einer Anhéhe stehen.
den Kirche das schéne, alte Dorf
mit vorherrschend geschlossener
Bauweise. Darum herum die neu-
zeitliche Streubebauung mit dem
langen, schlecht ausgeniitzten Lei-
tungsnetz.

(Luftaufnahme der Swissair.)

spiter sehen, wie die véllig unhaltbar gewordenen
Verhiiltnisse saniert werden konnen.

d) Elektrische Energieversorgung

Die bestehende Zuleitung geniigt vielleicht fiir
weitere Anschliisse, sonst muss sie verstirkt wer-
den. Die Neubauten bedingen Leitungsverlegungen,
unter Umstinden sogar Verkabelungen. Die Kosten

sind betriichtlich. Sie gehen zu Lasten des Elektri-

zititswerkes. Dafiir kann dieses keine Riickstellun-
gen fiir den zeitgemissen Ausbau des Netzes
machen. Die Rechnung wird hier einmal der Kon-
sument in Form von hiheren Energiepreisen beglei-
chen miissen.

Die Verbesserung der Erschliessung kostet viel
Geld. Sie erfolgt gewshnlich allmihlich, zuniichst
Ausbau der Wasser- und Energieversorgung, dann
der Zufahrt und am Schluss die Sanierung der Ab-
wasserverhiiltnisse. Die Gemeinde kann ihre Mitwir-
kung nicht versagen. Die Hydrantenversorgung ist
sie sogar von Gesetzes wegen verpflichtet einzurich-
ten, wenn es die Umstiinde erfordern. Der Beitrag
der kantonalen Brandversicherungsanstalt deckt die
Kosten bei weitem nicht. Im iibrigen zwingen die
Verhiiltnisse dazu, dass die Aufwendungen fiir die
Verbesserung der Erschliessung zu einem schénen
Teil zu Lasten der Gemeinde gehen. Die Bewohner
der ungeniigend erschlossenen Gebiete sind gar
nicht in der Lage, fiir die grossen Kosten aufzukom-
men. Auch haben sie die Liegenschaften fiir teures
Geld erworben, oft in Unkenntnis der unvollstindi-
gen Erschliessung. Die eigentlichen Nutzniesser, die
Landeigentiimer, seinerzeitigen Bauherren und Zwi-
schenhiindler sind im heutigen Verfahren nicht
mehr fassbar. Vielfach hilt es schwer, von den
jetzigen FEigentiimern auch nur die minimalen
reglementarischen Gebiihren und Beitriige erhiilt-
lich zu machen. So muss denn das Gemeinwesen die
Zeche bezahlen. Das wiegt um so schwerer, als sich
der Vorgang stindig wiederholt. Gesamthaft gibi




das Betriige von erschreckender Héhe. So ist schon
vor 15 Jahren errechnet worden, dass die Gemeinde
Muttenz Fr. 700 000.— hiitte sparen konnen, wenn
sie das Wegnetz nur fiir die tatsiichlichen Bediirf-
nisse hiitte ausbauen miissen 2. Das sind pro Ein-
wohner volle Fr. 120.—. In diesem Betrag sind die
unproduktiven Aufwendungen fiir das iiberdimen-
sionierte Leitungsnetz nicht inbegriffen! Leider
werden die finanziell bedenklichen Auswirkungen
der Streubauweise fiir die Gemeinden noch viel zu
wenig beachtet. Daran mag die seit Jahren dauernde
Hochkonjunktur schuld sein. Die hohen Steuerein-
nahmen ermdoglichen es, mehr oder weniger
schmerzlos grosse Aufwendungen fiir die Verbesse-
rung ungeniigend erschlossener Baugebiete zu
machen. Wer die Gemeindevoranschlige und
-rechnungen studiert, stellt zu seinem Erstaunen
fest, dass fiir diesen Zweck — je nach Gemeinde-
grosse — jihrlich Zehn- und Hunderttausende von
Franken aufgebracht werden miissen. Wiire es aber
nicht zweckmiissiger, einen Teil der konjunktur-
bedingten hohen Einnahmen fiir die Tilgung der
Schulden zu verwenden oder fiir kiinftige offent.
liche Bauten und fiir andere 6ffentliche Aufgaben
bereitzustellen oder gar den Steuerfuss zu senken?
Die Frage stellen, heisst sie bejahen. Doch sogleich
stellt sich die zweite Frage: Wie kann denn der
Streubauweise mit ihren nachteiligen finanziellen
Folgen wirksam gesteuert werden? Damit wollen
wir uns nun niher befassen.

Die Gemeindeautonomie hilft

Im Grunde genommen wird die sich spiiter als
schwere finanzielle Belastung erweisende Streubau-
weise durch das Gemeinwesen begiinstigt, indem
dieses allen Bauinteressenten das notwendige Was-
ser und allenfalls auch die elektrische Energie zu-
leitet. Hier muss der Hebel angesetzt werden. Be-
steht denn unter allen Umstinden ein Rechtsan-
spruch gegeniiber der Gemeinde auf Abgabe von
Wasser? Die Antwort lautet: Nein, wobei jedoch
zur Vermeidung von verallgemeinernden Missver-
stindnissen beigefiigt sei, dass sich die vorliegenden
Ausfithrungen mit den speziell aargauischen Ver-
hiilltnissen befassen. Nach aargauischem Recht ist
die Wasserversorgung eine autonome Aufgabe der
Gemeinden. Eine gesetzliche Verpflichtung zu ihrer
Losung besteht nicht. Die Gemeinden entscheiden

frei, ob sie die Wasserversorgung zur Gemeindean-

gelegenheit erkliren wollen. Tun sie das — was in
den wichtigeren Orten eine Selbstverstindlichkeit
ist —, so haben sie gleichzeitig eine entsprechende
autonome Satzung, ein Reglement, zu erlassen. Wie
schon erwithnt, pflegen die aus der Zeit der ge-
schlossenen Siedelungen stammenden Reglemente
die Wasserabgabe zu erleichtern. Zu einer Be-
schriinkung lag im Zeitpunkt ihres Entstehens kein
Anlass vor. Heute liegen die Dinge anders. Die
schrankenlose Bedienung jedes Interessenten be-
deutet eine Gefahr fiir gesunde Gemeindefinanzen.

2 Schriftenreihe zur Frage der Arbeitsbeschaffung, her-
ausgegeben vom Delegierten fiir Arbeitsbeschaffung, volks.
wirtschaftliche Reihe Nr. 2, S. 67,
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Die offentlichen Versorgungsbetriebe diirfen und
miissen nach rationellen Grundsiitzen betrieben
werden. Die Verweigerung der Wasserabgabe an
abgelegene Bauten ist ein Akt von Selbstschutz.

Vielfach glaubt man das Problem l6sen zu kon-
nen, indem man dem Bauinteressenten die momen-
tanen Erschliessungskosten aufbiirdet. Der Wasser-
anschluss wird also gestattet, doch muss der Bau-
herr die Zuleitung auf eigene Kosten erstellen. Da-
mit ist jedoch die Gemeinde auf weite Sicht nicht
entlastet. Im Gegenteil, die private Leitung begiin-
stigt das Entstehen weiterer Bauten im fraglichen
Gebiet. Das mag fiir den ersten Bauherrn eine er-
winschte Entlastung bedeuten, da sich die neuen
Interessenten in die Leitung einkaufen miissen. Fiir
das Gemeinwesen tritt die gegenteilige Folge ein.
Wenn nicht schon die Trinkwasserzuleitung zur
Hydrantenleitung verstirkt werden muss, so sind
sicher friither oder spiiter die Zufahrt zu verbessern
und die unhaltbar gewordenen Abwasserverhilt-
nisse zu sanieren. Diese Verbesserung der Erschlies-
sung ist nur mit starker finanzieller Mitwirkung der
Gemeinde moglich. Die Abwiilzung der primiren
Erschliessungskosten auf den Bauherrn bedeutet
also keine Losung des Problems. Diese wird nur
erreicht, wenn man die Anschliisse von abgelegenen
Bauten an die o6ffentlichen Versorgungsbetriebe
konsequent verweigert. Im Kanton Aargau ist man
seit Jahren diesen Weg gegangen. Die Erfahrungen
damit sind gut. In Planungskreisen hat dieses Vor-
gehen nicht die ihm gebiithrende Beachtung ge-
funden. Man sprach von «Hintertiirchen, Notbe-
helfen, indirekten Planungsmittelny usw. Ist dieser
Vorwurf berechtigt?

Die Kritik geht unseres Erachtens von einer
unrichtigen Voraussetzung aus. Die Eindimmung
der Streubauweise darf nicht ausschliesslich unter
dem Gesichtspunkt der Planung betrachtet werden.
Wie dargetan, sind ihre finanziellen Auswirkungen
auf die Gemeinden iusserst schwerwiegend. Es ist
das gute Recht der Gemeinden, dieser unerfreuli-
chen Entwicklung zu steuern. Hiefiir ist die Rechts-
grundlage vorhanden. Wird sie ausgeschopft, so
wird gleichzeitig in nicht unwichtigem Umfange das
Planungsprinzip der besseren und geordneten Aus-
niitzung von Grund und Boden verwirklicht. Der
im Grunde genommen selbstverstindliche Ausbau
der offentlichen Versorgungsbetriebe nach ratio-
nellen Grundsiitzen zeitigt also auf dem Planungs-
sektor erfreuliche Auswirkungen. Dariiber mégen
sich die Planungsfachleute freuen. Das Ergebnis
mag nicht in jeder Hinsicht einer Idealplanung
entsprechen. Doch scheint uns, dass auch der Pla-
nung mehr gedient ist, wenn durch Ausschopfen von
vorhandenen Rechtsgrundlagen — man mag von
einem indirekten Planungsmittel sprechen — das
Erreichbare verwirklicht wird, als wenn nach
Rechtsgrundlagen fiir die Verwirklichung von um-
fassenden Idealplanungen gerufen wird. Wohl kann
durch den «Einsatz der besten Kopfe des Staatesy,
wie im «Plan» 1953, S. 189, postuliert wird, ein
umfassendes Planungsgesetz ausgearbeitet werden.
Damit wiire aber noch wenig erreicht. Denn Ge-
setze bediirfen der Zustimmung des Volkes, und



das scheint uns bei den gegebenen Verhiiltnissen
der schwierigere Teil der Aufgabe zu sein!

Praktisch ist man im Aargau meistens so vor-
gegangen, dass die Beschrinkung des Anschluss-
rechtes als Abiinderung der schon bestehenden Re-
glemente in Verbindung mit Zonenordnungen und
neuzeitlichen Bauordnungen geschaffen wurde.
Diese Gemeindebauvorschriften stellen ihrerseits
das Ergebnis von Ortsplanungen dar. Bei der Ab-
grenzung des Baugebietes, innerhalb dessen die An-
schlitsse an die offentlichen Versorgungsbetriebe
gestattet werden, kam der Hohe der zu erwartenden
Erschliessungskosten eine erhebliche Bedeutung zu.
Land, das nur mit grossen Aufwendungen als voll-
wertiges Bauland erschlossen werden kann, wurde
nicht dem Baugebiet zugewiesen. Umgekehrt wur-
den Grundstiicke, die schon erschlossen waren oder
mit geringen Kosten fertig erschlossen werden
konnten, nicht ausserhalb der Bauzonen verwiesen.
Selbstverstiindlich wurden bei der Abgrenzung
auch die iibrigen Planungsfaktoren gebiihrend be-
riicksichtigt. Bei Gemeinden mit umfangreichem
Baugebiet lisst sich die erwiinschte Riicksicht-
nahme auf-die Gemeindefinanzen dadurch errei-
chen, dass «zweite Bauetappen» ausgeschieden wer-
den, die erst auf besonderen Beschluss der Ge-
meindeversammlung fiir die Ueberbauung frei-
gegeben werden.

Die Grundeigentimer und Bauinteressenten
haben die Beschrinkung des Baugebietes, bezie-
hungsweise des Anschlussrechtes nicht ohne wei-
teres hingenommen. Als sie im kantonalen Ver-
fahren mit ihren Begehren nicht durchdrangen,
haben sie wegen Verletzung des Art. 4 der Bundes-
verfassung (Willkiir) und der Eigentumsgarantie
das Bundesgericht angerufen. Dieses hatte bis jetzt
vier solche Fille aus dem Kanton Aargau zu beur-
teilen. Es folgt nunmehr eine Darstellung dieser
bundesgerichtlichen Praxis

Der 1. Ennetbadener Entscheid (i.S. E. Riiesch
vom 29. November 1950)

Ennetbaden erliess 1950 als eine der ersten aar-
gauischen Gemeinden auf Grund einer durch-
gefithrten Ortsplanung eine neuzeitliche Zonen-
ordnung mit Zonenplan. § 1 der Zonenordnung
bestimmte:

«Das Baugebiet der Gemeinde Ennetbaden wird durch
den als Anhang beigefiigten Zonenplan, der einen Bestand-
teil dieser Zonenordnung bildet, ausgeschieden.

Ausserhalb des Baugebietes diirfen vorlidufig keine Neu-
bauten errichtet werden. Bauten, die dem Rebbau und der
Landwirtschaft dienen, konnen gestattet werden, sofern sie
die folgerichtige bauliche Entwicklung der Gemeinde nicht
behindern.

Wasser- und Kanalisationsanschliisse werden nur fiir
solche Bauten bewilligt, die innerhalb des Baugebietes liegen.
Fiir landwirtschaftliche Bauten ausserhalb des Baugebietes
kann der Gemeinderat Wasseranschliisse bewilligen, wenn
sie von den bestehenden Anlagen aus méglich sind.»

Nach Absatz 2 der Vorschrift bestand fiir die aus-
serhalb des ausgeschiedenen Baugebietes liegenden
Grundstiicke ein vorliufiges Bauverbot. Das kam
in den Wirkungen den anderwiirts geschaffenen
Landwirtschaftszonen nahe. Man war sich von An-

fang an klar, dass auf Grund des als Rechtsgrund-
lage allein in Frage kommenden aargauischen Ein-
fiithrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch eigentliche
Landwirtschaftszonen nicht geschaffen werden
konnten. Dagegen wurde angenommen, die Ermich-
tigung des § 103 EG an die Gemeinden, «verbind-
liche Vorschriften iiber die Erschliessung neuer
Baugebiete . . ., insbesondere mit Bezug auf ... Ein-
teilung des Baugebietes...» zu erlassen, schliesse
auch die Befugnis in sich, das Baugebiet abzu-
egrenzen und zu bestimmen, dass ausserhalb des-
selben nicht gebaut werden diirfe. Man stiitzte sich
dabei auf die Ueberlegung, die Einteilung des Bau-
gebietes habe nur einen Sinn, wenn es vorher ver-
bindlich vom Nichtbauland abgegrenzt wurde. Fiir
den Fall, dass sich diese Interpretation als nicht
haltbar erweisen sollte, wurde in Abs. 3 des § 1 der
Zonenordnung von Ennetbaden vorgeschrieben,
dass Wasser- und Kanalisationsanschliisse nur fiir
Bauten innerhalb des Baugebietes bewilligt werden.
Dieser Beschriinkung des Anschlussrechtes wurde
von Anfang an die Hauptbedeutung fiir die Ein-
dimmung der Streubauweise zugemessen.

Frau Riiesch, Eigentiimerin von zwei ausser-
halb des Baugebietes liegenden Grundstiicken (vgl.
Abb. 3), erhob Einsprache gegen den Zonenplan
und verlangte den Einbezug ihres Landes in das
Baugebiet. Als sie abgewiesen wurde, fiihrte sie
beim Bundesgericht wegen Verletzung der Eigen-
tumsgarantie und wegen Willkiir (Art. 4 der Bun-
desverfassung) staatsrechtliche Beschwerde.

Das Bundesgericht stellte am 29. November 1950
fest, dass nur § 1, Abs. 2, der Zonenordnung Gegen-
stand der Beschwerde bilde. Absatz 3 der Vorschrift
werde nicht angefochten, da die Beschwerde zu-
gebe, dass die Gemeinde berechtigt sei, ihrer Was-
serversorgung und Kanalisation Grenzen zu setzen;
dagegen sei es willkiirlich, aus einer solchen Ab-
grenzung ein Bauverbot abzuleiten. Das Bundes-
gericht gelangte in Anlehnung an den bekannten
Uitikoner Entscheid zum Schluss, dass das aar-
gauische Einfithrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch
keine Rechtsgrundlage fiir das durch § 1, Absatz 2,
der Zonenordnung von Ennetbaden erlassene Bau-
verbot darstelle. Demgemiiss hat es den Genehmi-
gungsbeschluss des Regierungsrates aufgehoben, in-
soweit als damit § 1, Absatz 2, genehmigt wurde.

Aus dieser Zusammenfassung folgt, dass der
erste Ennetbadener Entscheid von beschrinkter
Tragweite war. Das ist vielfach iibersehen worden,
obschon das Urteil publiziert und in der Fach-
literatur besprochen wurde3. So wird noch im
«Plany 1953, S. 179, dem Entscheid in Sachen
Riiesch fiir die Planung eine negative Bedeutung
zugemessen, die ihm bei weitem nicht zukommt. In
der Folge ist die vom Bundesgericht beanstandete
Bestimmung (§ 1, Absatz 2) aus den aargauischen
Zonenordnungen eliminiert worden. Die iibrigen
Vorschriften wurden weiterhin angewendet. Es
zeigte sich, dass sie fiir die Verhinderung von
Bauten ausserhalb des Baugebietes geniigten. Das
Bundesgericht hat diese Praxis als zuliissig erkliirt.

3 BGE 76 T 329; «Plan» 1951, S. 56 ff.
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Der 2. Ennetbadener Entscheid (i.S. Dr. Brem-
gartner vom 17. Juni 1953)

Ende 1952 verweigerte der Gemeinderat Ennet-
baden Herrn Dr. Bremgartner die Baubewilligung
fir ein Einfamilienhaus unmittelbar ausserhalb
des gemiiss Zonenplan ausgeschiedenen Baugebietes
(vgl. Abb. 3). Im Beschwerdeverfahren wurde
dieser Entscheid vom Regierungsrat mit im wesent-
lichen folgender Begriindung bestiitigt: Mit Riick-
sicht auf den bundesgerichtlichen Entscheid in Sa-
chen Riiesch sei nicht mehr zu priifen, ob die Bau-
bewilligung zu verweigern sei, weil der Bauplatz
ausserhalb des Baugebietes liege. Dagegen diirfe
die Gemeinde den Fassungsbereich ihrer Wasser-
versorgung nach rationellen und zweckmiissigen
Gesichtspunkten begrenzen. Die Wasserversorgung
gehore zur Gemeindeautonomie. Thr Ausbau werde
von den Gemeindeorganen bestimmt. Deren Ent-
scheidungen konnten vom Regierungsrat lediglich
auf Rechtswidrigkeit, insbesondere auf Willkiir
iiberpriift werden. Der Bauplatz des Beschwerde-
fithrers liege ausserhalb der Druckzone der Wasser-
versorgung. Ein befriedigendes Funktionieren der
Wasserversorgung des Neubaues wiire daher frag-
lich. Durch den vom Bauherrn auf eigene Kosten
offerierten Einbau einer Pumpe konne das Pro-
blem nicht gelést werden. Die Erteilung der Bau-
bewilligung wiirde weitere Bauten ausserhalb des
Baugebietes nach sich ziehen und dazu fiihren, dass
die Gemeinde ihre Wasserversorgung ausbauen und
insbesondere ein Hochdruckreservoir erstellen
miisste. Die Gemeinden seien nach Gesetz ver-
pflichtet, fiir den notwendigen Léschschutz (Hy-
drantenanlage) zu sorgen. Der Regierungsrat konne
eine Gemeinde mittelbar nicht zu Massnahmen von
solch grosser finanzieller Tragweite verhalten.
Ohne Anschluss an die Wasserversorgung konnte
das geplante Haus nicht zweckmiissig beniitzt wer-
den, weshalb die Baubewilligung verweigert werden
miisse.

Der Bauherr fiihrte wegen Verletzung der
Eigentumsgarantie und wegen Willkiir staatsrecht-
liche Beschwerde. Er machte geltend, er sei bereit,
fiir die Anschlusskosten (Wasserzuleitung mit
Pumpe und Kanalisation) aufzukommen. Der Vor-
entscheid wolle die vom Bundesgericht im Urteil
in Sachen Riiesch aufgehobene Bestimmung der
Zonenordnung von Ennetbaden auf Umwegen wie-
der aufleben lassen. Die Gemeinde sei nicht zum
Loschschutz verpflichtet. Dieser sei iibrigens vor-
handen; der notwendige Druck kionne durch das
Verwenden einer Motorspritze erreicht werden.
Auch andere hochgelegene Bauten seien auf diesen
ambulanten Loschschutz angewiesen.

Das Bundesgericht trat wegen mangelnder Be-
eriindung auf die Willkiirriige nicht ein. Hinsicht-
lich der behaupteten Verletzung der Eigentums-
garantie fiithrte es aus: Die Verweigerung des An-
schlusses an die Wasserversorgung und Kanalisation
sei zu Recht erfolgt. Die Offerte des Bauherrn, die
Anschlussleitungen auf eigene Kosten zu erstellen,
miisse nicht angenommen werden. Im Baubewilli-
gungsverfahren diirften nicht nur die eigentlichen
Bauvorschriften, sondern auch die Anforderungen

beriicksichtigt werden, die sich aus den allgemeinen
polizeilichen Kompetenzen ergeben. Fiir Bauten,
die den gesundheits- und feuerpolizeilichen Anfor-
derungen nicht entsprechen, miisse die Baubewilli-
eung verweigert werden. Falls jedoch der Bauherr
auf eigene Kosten ohne Inanspruchnahme der Ge-
meindeanstalten die polizeilichen Miingel beheben
kénne, so wire die Baubewilligung zu erteilen.

Auch dieses Urteil ist publiziert worden 4. Beim
einliisslichen Studium zeigt sich, dass aus for-
mellen Griinden die eine oder andere Frage offen
celassen wurde, weil der Beschwerdefiihrer keine
entsprechenden Riigen erhoben hatte. Aus der
miindlichen Beratung vor Bundesgericht ging je-
doch eindeutig hervor, dass die Gemeinde die An-
schliisse an die Wasserversorgung und Kanalisation
im vorliegenden Fall zu Recht verweigert hatte
und dass ein Rechtsanspruch auf Gewiithrung dieser
Anschliisse nicht bestehe, auch nicht bei Ueber-
nahme der entstehenden Kosten durch den Bau-
herrn. Andernfalls wiirde die Gemeinde die Ver-
fiigung iiber den rationellen Ausbau ihrer Anlagen
verlieren.

Die betroffenen Grundeigentiimer und Bau-
spekulanten machten immer wieder geltend, die
aargauische Praxis versuche auf Umwegen die vom
Bundesgericht als unzulissig erkannte Beschriin-
kung der Baufreiheit einzufithren. Mit dieser Frage
setzte sich der oberste Gerichtshof im folgenden
Fall auseinander.

Der Rothrister Entscheid (i.S. Sager vom 2. De-
zember 1953)

Die Zonenordnung von Rothrist enthilt eine
analoge Bestimmung zu der vom Bundesgericht
modifizierten Regelung von Ennetbaden. Ein in-
struktiver, praktischer Anwendungsfall aus Rothrist
ist in dieser Zeitschrift bereits besprochen worden 5.
Kiirzlich wurde in einem andern Fall der Entscheid
des Bundesgerichtes angerufen. Der Eigentiimer
einer 151 Aren grossen, weit abseits des Baugebietes
gelegenen Parzelle in der sogenannten Holzweid,
hatte mit einer Baufirma einen Vorvertrag iiber
den Verkauf des Grundstiickes abgeschlossen (vgl.
Abb. 4). Die Firma wollte hier rund 20 Chalets
erstellen. Der Gemeinderat verweigerte die Bau-
bewilligung fiir die ersten zwei Baugesuche, da die
notwendigen Anschliisse nicht gestattet werden
konnten. Bei Erteilung der Baubewilligung miisste
die Gemeinde insbesondere einen teuren Ausbau
des Kanalisationsnetzes vornehmen, weil die kan-
tonale Baudirektion nicht gestatte, dass die anfal-
lenden Abwasser in eine in der Nihe vorbei-
fithrende Drainageleitung eingeleitet werden. Als
der interessierte Grundeigentiimer, R. Sager, auch
vom Regierungsrat abgewiesen wurde, gelangte er
wegen Verletzung der Eigentumsgarantie und we-
gen Willkiir an das Bundesgericht.

Der sehr interessante und ausfiithrliche Ent-
scheid ist kiirzlich veroffentlicht worden 6. Aus

4 Zentralblatt fiir Staats- und Gemeindeverwaltung 1954,
S. 124 ff.

5 «Plan» 1953, S. 60 ff.; Planen und Bauen 1953/1, S. 12 ff.

6 BGE 79, T 230 ff.
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Abb. 4. Ausschnitt aus dem Uebersichtsplan der Gemeinde Rothrist.

////
“

Rechts der westlichste Teil des reichlich bemessenen Bau

gebietes der Gemeinde. In der Mitte eine zusitzliche Bauzone im Bereich des alten Dorfkernes Oberwil. Links das Grund
stiick Sager, fiir dessen Ueberbauung die Anschliisse und die Baubewilligung verweigert wurden.

Platzgriinden beschrinken wir uns hier auf einige
grundsiitzliche Ausfithrungen des Bundesgerichtes:

«Verletzung der Eigentumsgarantie riigt der Beschwerde-
fithrer insbesondere gegeniiber dem Art. 1 Abs. 1 der Zonen-
ordnung von Rothrist. Er begriindet diese Riige ausschliess-
lich damit, die genannte Bestimmung sei identisch mit § 1
Abs. 1 der Zonenordnung von Ennetbaden, der in BGE 76
I 329 als gegen die Eigentumsgarantie verstossend erklirt
worden sei. Art. 1 Abs. 1 der Zonenordnung von Rothrist
lautet:

,Das Baugebiet der Gemeinde wird durch den Zonenplan,
der einen Bestandteil der Zonenordnung bildet, ausgeschie-
den. Ausserhalb dem Baugebiet werden Kanalisations-, Was-
ser- und Elektrizititsanschliisse nur fiir landwirtschaftliche
Bauten bewilligt.”

Er stimmt seinem wesentlichen Inhalt nach iiberein mit
den urspriinglichen Absitzen I und 3 von § 1 der Zonen-
ordnung von Ennetbaden (s. BGE 76 I 330). Daneben ent-
hielt diese in Abs. 2 noch die folgende — seither aufge-
hobene — Bestimmung: ,Ausserhalb des Baugebietes diirfen
vorldufig keine Neubauten errichtet werden.” Nur dieses
Bauverbot bildete Gegenstand des genannten Urteils und
wurde darin als gegen die Eigentumsgarantie verstossend
erklirt; die beiden anderen Absitze waren nicht angefochten.
Die Zonenordnung von Rothrist enthilt kein solches Bau-
verbot fiir das ausserhalb der Bauzone gelegene Gebiet. Die
Verweigerung der Baubewilligung wurde denn auch vom
Gemeinderat nicht damit begriindet, dass das Bauen daselbst
an sich nicht zulissig sei, sondern nur damit, dass die Er-
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stellung der geplanten Chaletsiedlung eine Ausdehnung der
Kanalisation auf die Holzweid erfordern wiirde, was Art. 1
Abs. 1 der Zonenordnung zuwiderlaufe und der Gemeinde
der hohen Kosten wegen nicht zuzumuten sei. Der Regie-
rungsrat vollends stellte in seinem Entscheid ausdriicklich
klar, dass es in jener Bestimmung wie im konkreten Falle
nicht um ein Bauverbot, sondern nur um die Abgrenzung
des Bereiches der Kanalisation und der Versorgungsbetriebe
der Gemeinde gehe. Aus BGE 76 I 329 ergibt sich deshalb
keineswegs eine Verfassungswidrigkeit von Art. 1 Abs. 1
der Zonenordnung von Rothrist.

Dass diese Bestimmung aus einem andern Grunde gegen
die Eigentumsgarantie oder gegen die Rechtsgleichheit ver-
stosse, macht der Beschwerdefiihrer nicht geltend. Er bestrei-
tet zwar, dass die Gemeinde berechtigt sei, die Anschliisse
ausserhalb der Bauzone zu verweigern; doch behauptet er
— abgesechen von der Berufung auf BGE 76 I 329 — nicht,
dass jene der Weigerung zugrunde liegende Bestimmung
verfassungswidrig sei.

Der Beschwerdefithrer macht geltend, selbst wenn die
Gemeinde nach Art. 1 Abs. 1 der Zonenordnung berechtigt
wiire, die Anschliisse ausserhalb der Bauzone zu verweigern,
so werde die Bestimmung ihm gegeniiber ausschliesslich zu
dem Zwecke angerufen, um ihm eine Ueberbauung der Par-
zelle 40 zu verunmoglichen; auf diesem Umwege werde ein
Bauverbot fiir die Parzelle erzielt und darin liege Willkiir.

Der Beschwerdefithrer behauptet nicht etwa, dass jene
Bestimmung allgemein dazu beniitzt werde, das Bauen aus-
serhalb des im Zonenplan ausgeschiedenen Baugebietes zu
verhindern; er beruft sich vielmehr selbst darauf, dass seit



Bestehen der Zonenordnung die Baubewilligung fiir 14 aus-
serhalb gelegene Wohnhiuser erteilt worden sei und verlangt
gleiche Behandlung fiir seine Parzelle. Im Entscheid des
Regierungsrates wird festgestellt, dass die erwihnten Fille
ausnahmslos Bauten betrafen, fiir welche das Abwasser-
problem einwandfrei gelost war, vor allem durch Anschluss
an die Drainageleitung Oberwil - Pfaffnern, deren Einbezug
in das Kanalisationsnetz der Gemeinde vorgesehen ist. Die
Verweigerung der Baubewilligung im vorliegenden Falle
wird damit begriindet, dass die Frage der Abwasserbeseiti-
gung fiir die geplante Chaletsiedlung in der Holzweid nicht
gelost sei und nicht gelost werden konne, was bei der Prii-
fung des Baugesuches beriicksichtigt werden miisse. In der
Tat haben die aargauischen Baupolizeibehorden nach fest-
stehender Praxis im Rahmen ihrer Kompetenz ein Bau-
vorhaben auch daraufhin zu priifen, ob es aus allgemeinen
polizeilichen Griinden zu verweigern sei, und kann sich der
Gemeinderat hiebei neben der Bauordnung auch auf seine
allgemeinen polizeilichen Kompetenzen stiitzen (nicht ver-
offentlichtes Urteil vom 17. Juni 1953 i.S. Bremgartner,
Erw. 4). Der Beschwerdefiihrer bestreitet weder diese Befug-
nis noch die Tatsache, dass in den von ihm erwihnten
Fillen das Abwasserproblem einwandfrei gelost war. Doch
macht er geltend, die Annahme des Gemeinderates und des
Regierungsrates, dass fiir die geplanten Bauten auf der Holz-
weid keine Losung dieses Problems gewihrleistet sei, sei
willkiirlich.

Wenn auch ein Baugesuch bisher erst fiir zwei Chalets
gestellt wurde, so stand doch von Anfang an fest, dass die
Gesuchstellerin den Bau einer ganzen Siedlung plant; wurde
doch der Kauf im Vorvertrag an die Bedingung gekniipft,
dass ,die Ueberbauung der Parzelle 40 mit Chalets’ bewilligt
werde, und wurde mit dem Gesuch ein Ueberbauungsplan
eingereicht, der darauf 19 Chalets vorsieht. Die Frage der
einwandfreien Beseitigung des Abwassers war also nicht
nur fiir die zwei ersten Chalets, sondern fiir die ganze
geplante Siedlung zu priifen; davon geht denn auch der
Beschwerdefiihrer selbst aus. Zudem haben die Behérden
mit Recht beriicksichtigt, dass die Bewilligung einer solchen
Siedlung voraussichtlich weitere Baugesuche in der Nach-
barschaft zur Folge haben wiirde, die dann nicht anders be-
handelt werden kénnten, dass also hier ein neues, im Zonen-
plan nicht vorgesehenes Baugebiet entstehen kénnte. Auch
das wird vom Beschwerdefiithrer nicht angefochten, insbe-
sondere nicht als willkiirlich geriigt; er befiirwortet viel-
mehr die bauliche Erschliessung des ganzen Gebietes west-
lich von Oberwil.

Mangels Losung des Abwasserproblems wiirde die Erstel-
lung einer Siedlung auf der Holzweid einen polizeiwidrigen
Zustand schaffen, weshalb dem gestellten Baugesuch von
den zustindigen Behorden nicht entsprochen werden konnte.
Die kantonale Baudirektion hat denn auch schon im Ver-
fahren vor dem Gemeinderat erklirt, fiir den Fall der Ertei-
lung der Baubewilligung miisse sie verlangen, dass das gene-
relle Kanalisationsprojekt der Gemeinde auf die Holzweid
ausgedehnt werde. Die Gemeinde stand also vor der Wahl,
entweder das Baugesuch abzuweisen oder ihr Kanalisations-
netz zu erweitern. Dass sie zu letzterem verpflichtet sei,
macht der Beschwerdefiihrer mit Recht nicht geltend; es
wiirde vielmehr zu Art. 1 Abs. 1 der Zonenordnung in
Widerspruch stehen. Die Verweigerung der Baubewilligung
ist mithin gerechtfertigt; insbesondere verstosst sie weder
gegen die Rechtsgleichheit noch gegen die Eigentums-
garantie.»

Der Lenzburger Entscheid (i.S. M. Richner vom
21. Oktober 1953)

Schliesslich hatte das Bundesgericht noch zu
einem praktischen Fall aus der Gemeinde Lenzburg
Stellung zu nehmen. Auf einem an die Landstrasse

Bern - Ziirich grenzenden Grundstiick im «Horner-
feld» sollten in einer Entfernung von rund 400 m
von der heutigen Ueberbauung zwei Einfamilien-
hiiuser erstellt werden. In unmittelbarer Niihe, das
heisst in der Landstrasse, liegt eine fiir einen Mobi-
lisationsplatz erstellte Wasserleitung. Der Anschluss
einiger Wohnungen wiire moglich. Bei Erteilung
der Baubewilligung miisste jedoch mit weiteren
Bauten im «Hornerfeld» gerechnet werden, so dass
bald grosse Investitionen fiir den Ausbau der Was-
serversorgung zu machen wiren. An die vorhan-
dene elektrische Freileitung konnten nur noch sechs
Wohnungen angeschlossen werden. In abwassertech-
nischer Hinsicht liegt das «Hornerfeld» ausserhalb
des Kanalisationsrayons, wie dieser von der Ge-
meinde durch Genehmigung des generellen Kanali-
sationsprojektes festgelegt wurde. Nach diesem Pro-
jekt wird die Gemeinde fiir die Sanierung der Ab-
wasserverhiiltnisse (Kldranlage, Hauptsammelkanal
und Quartierkanalisation) iiber 2 Millionen Fran-
ken aufzubringen haben. Die Bauherren beabsich-
tigten, das Abwasser zu versickern. Eine Beeintriich-
tigung vom Grundwasser wiire deswegen nicht zu
befiirchten gewesen. Dagegen eignete sich der Un-
tergrund fiir die Versickerung nicht (Morinen und
Morinenwiille der letzten Eiszeit). Die heutigen
Bauherren hiitten die ungeniigende Abwasserbesei-
tigung in Kauf genommen. Bei Erteilung der Bau-
bewilligung wire die Gemeinde praktisch nicht
darum herumgekommen, spiter die unhaltbar ge-
wordenen Abwasserverhiltnisse fiir eine ganze An-
zahl von inzwischen entstandenen Bauten mit sehr
hohen Kosten zu sanieren.

Bei dieser Sachlage lehnte der Gemeinderat die
Anschliisse an die Gemeindeversorgungsbetriebe
(Wasser und elektrische Energie) ab und verwei-
gerte die Baubewilligung. Als der Regierungsrat
diesen Entscheid bestitigte, rekurrierte der Bau-
herr wegen Verletzung der Eigentumsgarantie und
wegen Willkiir an das Bundesgericht.

Der Rekurs wurde abgewiesen. Das Urteil liegt
bei Redaktionsschluss im Wortlaut noch nicht vor.
In der miindlichen Beratung wurde mit Nachdruck
darauf verwiesen, dass die Beschwerdefiihrer die
Ueberbauung nur mit positiver Mitwirkung des Ge-
meinwesens verwirklichen kénnen. In der Verwei-
gerung dieser Mithilfe liege bei den gegebenen
Verhiltnissen keine Verletzung der Eigentums-
garantie. Diese verpflichte die Gemeinden nicht zu
positiven Leistungen.

In rechtlicher Beziehung ist besonders inter-
essant, dass Lenzburg nicht eine Abgrenzung des
Baugebietes und eine Beschrinkung des Anschluss-
rechtes im Sinne der Regelung von Ennetbaden und
Rothrist besitzt. Eine solche Ordnung wird erst im
Rahmen der im Gang befindlichen Ortsplanung
angestrebt. Dagegen ist nach der geltenden Bau-
ordnung die Ueberbauung des Gebietes, in dem das
Grundstiick des Beschwerdefiihrers liegt, spiiter zu
bestimmen. Die Gemeindeversammlung hat sich
also den Entscheid iiber eine Frage von grosser
finanzieller Tragweite ausdriicklich vorbehalten.
Ferner schreibt das Reglement der stidtischen
Werke vor, dass Wasser und elektrische Energie
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nur «innerhalb des Bereiches der vorhandenen Ver-
teilungsanlagen» abzugeben sei. Diese Regelung hat
sich im vorliegenden Fall als geniigende Rechts-
grundlage erwiesen. Die im Zusammenhang damit
sich stellenden interessanten Fragen konnen erst
beurteilt werden, wenn das Urteil im Wortlaut vor-
liegt.

Schlussfolgerungen

Die Darstellung der vom Bundesgericht als zu-
lissig erklirten aargauischen Praxis zeigt, dass die
Streubauweise durch die Verweigerung der An-
schliisse fiir Wasser, Kanalisation und Elektrizitit
wirksam eingedimmt werden kann. Die Wahrung
der offentlichen Interessen erfordert dieses Vor-
gehen. Die Gemeinden miissen sich vor den schwer-
wiegenden finanziellen Folgen der Streubauweise
schiitzen. Aber auch die kantonalen Brandversiche-
rungsanstalten und die grossen Elektrizititsvertei-
lungsgesellschaften profitieren von der Beschriin-
kung der Baugebiete. Sie seien deshalb eingeladen,
mit den Gemeinden auf diesem Gebiet in noch
vermehrtem Masse zusammenzuarbeiten.

Willi Weber, Ingenieur, Baden

Private Bautiitigkeit und die
Wahrung der sffentlichen Interessen

Vorbemerkung

Nachdem in einem friither erschienenen Aufsatz die Aus-
wirkungen der privaten Bautiitigkeit auf die Landgemeinden,
die keine besonderen Gemeindebauvorschriften erlassen
haben, dargestellt wurden, erértert nachstehend der gleiche
Verfasser Bauprobleme von Vorortsgemeinden, die iiber
eigene Baupolizeivorschriften verfiigen.

Die Redaktion

«Planen und Bauen in der Nordwestschweiz.»

1. Beispiel
Ist eine nur provisorische Erschliessung zulissig?

Eine Vorortsgemeinde besitzt seit Jahren Bau-
ordnung und Ueberbauungsplan. Neulich ist im
Rahmen einer Ortsplanung sogar ein Zonenplan
mit Zonenordnung geschaffen worden.

Die im Ueberbauungsplan vorgesehenen Stras-
sen sind noch nicht alle gebaut. Soweit sie erst pro-
jektiert sind, sollen sie nach Bediirfnis erstellt
werden. In letzter Zeit ist die Bautitigkeit sehr
rege. Die Bauparzellen an einer erst vor einigen
Jahren erstellten Quartierstrasse sind bald fertig
iiberbaut. Die Gemeinde wird demniichst an die
Erstellung eines neuen Quartierweges, der Schlie-
renstrasse, herantreten. An dieser projektierten
Strasse beabsichtigt nun ein Bauherr, zwei Wohn-
hiuser zu erstellen, ohne vorliufig den Weg selbst
bauen zu wollen. Der Zugang soll in der Form eines
Provisoriums von der bereits bestehenden siidlichen
Quartierstrasse her geschaffen werden (Abb. 1).
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Die Verweigerung der Anschliisse ausserhalb
des Baugebietes bedeutet keine Verletzung der
Eigentumsgarantie, sondern lediglich die Zuriick-
weisung des Grundeigentums in die ihm gesetzten
Schranken. Wer von der Baufreiheit Gebrauch
macht, hat dafiir zu sorgen, dass die Gemeinde spii-
ter durch die Verbesserung der Erschliessung nicht
iibermiissig belastet wird. Die Verweigerung der
Anschliisse bedeutet kein Bauverbot. Wer in seinem
Grundstiick uiber eine Quelle verfiigt, das Abwasser
auf die Dauer in unschiidlicher Weise beseitigt und
auf die elektrische Energieversorgung verzichtet,
kann bauen. Diese Voraussetzungen werden nur
ausnahmsweise gegeben sein. In der Praxis sind
Projekte der Bauherren fiir eine eigene Abwasser-
beseitigung oder -verwertung besonders sorgfiltig
zu priifen. Die Versickerung im Bereich von Grund-
wasser und Quellen scheidet von vorneherein aus
und kommt im iibrigen nur in Frage, wenn die
Untergrundverhiiltnisse das Funktionieren der An-
lage auf die Dauer gewiihrleisten. Die landwirt-
schaftliche Verwertung des Abwassers im eigenen
Garten fillt bei dem durch den heutigen Wohn-
komfort bedingten grossen Wasseranfall praktisch
nicht mehr in Betracht.

Grundsdtzliche Ueberlegungen

Das Bediirfnis nach neuen Wohnungen ist vor-
handen. Die Gemeinde kann die Schlierenstrasse
aber frithestens in einem Jahr bauen, weil zuerst
der Kredit beschlossen werden muss. Der Kanali-
sationsanschluss muss der Topographie wegen ohne-
hin nach der siidlichen Quartierstrasse hin orien-
tiert werden. Bei dieser Sachlage kionnte an und
fiir sich ein vorliufiger Zugang in Form eines Fuss-
wegrechtes geschaffen werden. Eine solche Losung
weist jedoch erhebliche Nachteile auf.

Die Anstosser werden spiiter einmal an die Ko-
sten der Schlierenstrasse beizutragen haben. Nach
dem Baureglement iibernimmt die Gemeinde einen
Drittel. Der Rest geht zu Lasten des Grundeigen-
tums. Es ist zu erwarten, dass die Bauten sofort
nach Fertigstellung verkauft werden. Man muss
damit rechnen, dass die neuen Eigentiimer den
Strassenbeitrag nur schwer aufbringen konnen. Er-
fahrungsgemiiss werden sie erkliren, iiberhaupt
nichts beitragen zu wollen, weil sie an der projek-
tierten Strasse kein Interesse hitten und der provi-
sorische Zugang ihnen vollstindig gentige.

Beim Strassenbau werden in dem dortigen Hang-
gebiet grossere Erdbewegungen nicht zu umgehen
sein. Dadurch wiirden die neu angelegten Giirten
durch Béschungen beeintriichtigt. Die Eigentiimer
werden sich zweifellos gegen die Anlage solcher
Béschungen zur Wehr setzen und an deren Stelle
Mauern verlangen. Sollte die Gemeinde diesem
Begehren entsprechen, so entstehen daraus ganz er-
hebliche Mehrkosten. Bei der Schlierenstrasse han-
delt es sich um eine Quartierstrasse, welche nur von
geringem 6ffentlichen Interesse ist. Fiir die Zwecke
des durchgehenden Verkehrs miisste sie nicht ge-



	Der Weg zur Eindämmung der Streubauweise

